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	[Schweinfurter Bürgermeister und Rat]: Reichsstadt Schweinfurtische Verordnung den Nachlaß der 4ten Steuer betreffend

	







hinlängliche und gegründete Ursache gehabt, die wirkliche Ausführung noch einige Zeit zu verschieben, indem theils die ansehnlichen Ausgaben, welche wir in den neuesten Zeiten aus Vorsorge für das wahre Wohl unserer lieben Burgerschaft und Eingeseßenen auf den Getraid-Ankauf verwandelt haben, theils die Aussichten in die bedenklichen Conjuncturen, welche dermahlen vorwalten, uns gerechten Anlaß hätten geben können, damit noch etwas zurück zu halten: Allein einzig und allein von dem reinen Wunsche belebt, unsere lieben Mitbürger samt und sonders erleichtert und glücklich zu sehen, haben wir uns über alle jene Bedenklichkeiten hinausgesetzt und anheute mit Zuziehung des löblichen äussern Rathes und Achterstandes einmüthig beschlossen: daß von den 4 Steuern, welche bisher jährlich errichtet worden sind, eine nachgelassen werden, mithin für die Zukunft, so lange die gemeinen Bestreitungen es zulassen, von jedem Bürger nur 3 Steuern jährlich bezahlt werden sollen.
.
Gleichwie wir nun nicht zweifeln, daß unsere liebe Burgerschaft diese zu unsern Zeiten in andern Gebieten so seltene Ereigniß als ein Merkmahl unserer väterlichen Liebe und Zuneigung erkennen, und sich dagegen pflichtschuldig beweisen werde, auch ihres Orts mit gleicher Vaterlands-Liebe, thätigen Gehorsam und gutmüthiger Bereitwilligkeit in Abtragung der bürgerlichen Schuldigkeit uns zuvorzukommen; so fort die derselben dadurch zugehende Erleichterung mit Dank aufzurechnen;
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